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Landkreis Göttingen            Göttingen,  den 11.02.2014 
Der Landrat 
Untere Wasserbehörde 
Az: 70 23 10 13 20 

 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 
über den Erörterungstermin für die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes der Garte 
 
Der Landkreis Göttingen beabsichtigt, durch Verordnung gem. der §§ 76 und 78 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 08.04.2013 (BGBI. I S. 734), und § 115 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 
19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch § 87 Abs. 3 des Gesetzes vom 03.04.2012 (Nds. 
GVBI. S. 46), ein Überschwemmungsgebiet für die Garte festzusetzen.  
 
Der Termin für die Erörterung der gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen und zu dem Vor-
haben ergangenen Stellungnahmen wird auf  
 
 

Donnerstag, den 13.03.2014, 10:00 Uhr, 

im  Dorfgemeinschaftshaus Wöllmarshausen,  

Vor dem Berge 1 in 37130 Gleichen - Wöllmarshausen 

 
anberaumt. 
 
Die Teilnahme am Erörterungstermin ist jedem, dessen Belange durch die Verordnung berührt wer-
den, freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Bevoll-
mächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten (Betroffenen) auch ohne ihn ver-
handelt und entschieden werden kann, verspätete Einwendungen bei der Erörterung und Entschei-
dung unberücksichtigt bleiben können und das Anhörungsverfahren mit Ablauf der Verhandlung 
beendet ist.  
 
Durch die Teilnahme am Erörterungstermin und durch Vertreterbestellung entstehende Kosten kön-
nen nicht erstattet werden.  
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.  

Im Auftrage 

 
gez. Schulz  
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Die Haushaltssatzung 2014 der Gemeinde Rosdorf  liegt in der Zeit vom 27.02.2014  
bis einschließlich 07.03.2014 bei der Gemeinde Rosdorf, Lange Straße 12, 37124 Rosdorf, 
zur Einsichtnahme aus. 
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